
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1998/6/17 13Os68/98
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1998

Norm

StPO §149a

Rechtssatz

Vermittlungsdaten (§ 87 Abs 3 Z 5 TKG) sind einer Überwachung des Fernmeldeverkehrs insoweit zugänglich, als sie

technisch mögliche und erforderliche Maßnahmen zur Aufklärung schwerer oder mittelschwerer Straftaten durch

Überwachung des Fernmeldeverkehrs darstellen.
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13 Os 68/98
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